
 

 
 

Vorsitzende: 

Birgit Röttger, Kronsforder Hauptstr. 20, 23560 Lübeck, Tel. (0 45 08) 79 35 19 

 

 

Was macht der Schulverein? 
Herzlich willkommen an unserer Grundschule! 

Da die Mittel der Schulträger begrenzt sind,  möchten wir auch Sie dafür gewinnen, mit uns 

zusammen die Schule und die Kinder, deren Eltern Mitglieder sind, finanziell zu unterstützen. 

Ihre Mitgliedsbeiträge werden verwendet für  

 

 die Beschaffung zusätzlicher Lehrmittel wie z.B. Lektüren 

 Zuschüsse zu Klassenfahrten und Ausflügen 

 Zuschüsse zum Schulfest (Materialien) 

 die Ausstattung von Sport- und Spielgeräten  

 und vor kurzem für die Umgestaltung des Mehrzweckraumes für Aufführungen/Feste 

 

Die Beiträge fließen nicht in die Betreuungseinrichtung an der Grundschule. 

 

Mitgliedsbeiträge 
 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages bestimmen Sie als Eltern selbst, der Mindestbeitrag pro 

Schuljahr beträgt z. Zt. 6 €. Um den Verwaltungsaufwand vor allem  für die Lehrkräfte 

möglichst gering zu halten, überweisen Sie Ihren Beitrag bitte nach schriftlicher Aufforderung 

auf folgendes Konto: 

 

Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 

Kontonummer 6 32 38 39, BLZ 230 527 50, Stichwort: Schulverein 
(Beitrag ist als Spende abzugsfähig, als Bescheinigung gilt der Überweisungsbeleg.) 

 

Ich/Wir zahle/n einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von € _________        

 

Wir freuen uns, wenn wir Sie als Mitglied begrüßen können! 

Für Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Abschnitt für den Schulverein 
 

 

Ich/Wir trete/n dem  Schul- und Förderverein Betreute Grundschule  Niederbüssau e.V. bei 

und überweisen unseren Mitgliedsbeitrag für den Schulverein in Höhe von € _____________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift 

 

___________________________________________________________________________ 

Name und Anschrift des Kindes 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Die Vereinssatzung regelt 

die Rechten und Pflichten der Mitglieder und liegt zur Einsicht beim Vorstand aus. 


